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UB Religion – Öffnungszeiten und Zugang zur Bibliothek 

1. Nutzungsgruppen 

Die Nutzungsgruppen dienen dazu, den Zugang zur Bibliothek bzw. zum Gebäude ausserhalb der 

Öffnungszeiten zu definieren. Für die Ausleihbedingungen in der UB Religion sind keine auf 

Nutzungsgruppen bezogene Sonderrechte vorgesehen. 

 

Nutzungsgruppe 1  

Professoren/-innen, Titularprofessoren/-innen, Privat- und Universitätsdozierende, Gastdozierende, 

Assistierende, Doktorierende mit Arbeitsvertrag an der Universität Basel, administrative Mitarbeitende der 

Theologischen Fakultät, des Fachbereichs Religionswissenschaft, des Zentrums für Jüdische Studien und 

der Universitätsbibliothek mit Büro in den Räumlichkeiten Nadelberg 10. 

 

Nutzungsgruppe 2  

Lehrbeauftragte, Projektangestellte, Gastforschende, Emeritae/-i, Studierende, Doktorierende 

(ausgenommen Doktorierende mit Arbeitsvertrag an Universität Basel = Nutzungsgruppe 1) der 

Theologischen Fakultät, des Fachbereichs Religionswissenschaft und des Zentrums für Jüdische Studien  

 

Nutzungsgruppe 3 

Übrige Angehörige der Universität Basel und Öffentlichkeit 

2. Gebäude- und Bibliotheksöffnungszeiten 

Während der Gebäude- bzw. Bibliotheksöffnungszeiten haben alle Angehörigen der definierten 

Nutzungsgruppen Zugang zur Bibliothek.  

 
Da das Abschliessen bzw. Programmieren der Türen der Bibliotheksräume über die UNIcard mit einem 

grossen finanziellen Aufwand verbunden wäre, sollen die heutigen Gebäudeöffnungszeiten so weit 

eingeschränkt werden, dass sie den Öffnungszeiten der Bibliothek entsprechen. Damit kann vermieden 

werden, dass sich unbefugte Personen (Nutzungsgruppen 3; vgl. Ausführungen unter Punkt 3) ausserhalb 

der Bibliotheksöffnungszeiten im Gebäude befinden. Die Projektleitung stellt einen entsprechenden Antrag 

an den Fakultätsausschuss. 

 

Öffnungszeiten des Gebäudes (inkl. Thekenbesetzung in der Bibliothek): 

Montag bis Freitag 09.00-17.00 Uhr; Sa/So geschlossen 

 

Bei Bibliotheksschliessung sind die noch anwesenden Personen der Nutzungsgruppe 3 durch das 

Bibliothekspersonal zum Verlassen des Gebäudes aufzufordern. 

 

2. 1 Programmierung der Gebäudetür, Nadelberg 10 
 

Die Programmierung der Gebäudetür am Nadelberg 10 erfolgt durch das Facilites-Team auf Anweisung 

der Geschäftsführerin der Theologischen Fakultät. Die Programmierung erfolgt in der Regel für ein 

Kalenderjahr. 

Für längere Ausnahmen (z.B. ein Seminar, das während eines ganzen Semesters morgens um 08.15 

beginnt) kann die Gebäudetür für diesen Tag während des ganzen Semesters umprogrammiert werden. 

 



 

 

Seite 2/3 

Für einzelne Veranstaltungen, die vor der offiziellen Gebäudeöffnung am Morgen oder nach der 

Schliessung am Abend stattfinden, besteht die Möglichkeit, die Programmierung mithilfe eines Schlüssels 

(«Veranstaltungsschlüssel») zu übersteuern. Dieser Schlüssel wird von der Geschäftsführerin der 

Theologischen Fakultät verwaltet, und sie gibt ihn mit den entsprechenden Anweisungen an die für die 

Veranstaltung zuständige Person ab. 

3. Zugang ausserhalb der Gebäudeöffnungszeiten 

Ausserhalb der Gebäudeöffnungszeiten erfolgt der Zugang über die UNIcard. Da es sich bei den 

Zugangsberechtigungen nicht nur um den Zutritt zur UB Teilbibliothek Religion, sondern auch zum 

Gebäude der Theologischen Fakultät handelt, entscheiden alle drei Parteien (Universitätsbibliothek, 

Theologische Fakultät und Zentrum für Jüdische Studien) gemeinsam über die Berechtigungen. Für die 

Vergabe der Zugangsberechtigungen unternimmt die Geschäftsführerin der Theologischen Fakultät die 

notwendigen Schritte. Anträge sind an sie zu richten. 

 

Nutzungsgruppen 1 und 2 erhalten 24/7-Berechtigung 

Zur Nutzung der Bibliothek ausserhalb der Gebäudeöffnungszeiten sind grundsätzlich Nutzungsgruppe 1 

und 2 berechtigt. Beide Nutzungsgruppen erhalten eine 24/7-Berechtigung. Für Nutzungsgruppe 1 erfolgt 

die Vergabe der Berechtigung automatisch, sobald sie bei Stellenantritt die UNIcard-Nummer der 

Geschäftsführerin der Theologischen Fakultät mitgeteilt haben. Das Facilites-Team programmiert im 

Anschluss die von der Geschäftsführerin auf der Zugangstabelle neu eingetragenen UNIcard-Nummern. 

Nutzungsgruppe 2 erhält die Zugangsberechtigung auf Anfrage (Antragformular). Angehörige der 

Nutzungsgruppe 3 haben ausserhalb der Gebäudeöffnungszeiten keinen Zugang zur Bibliothek bzw. zum 

Gebäude. 

 

Die Dauer der vergebenen Zugangsberechtigungen ist folgender Tabelle zu entnehmen: 

 

Nutzungsgruppe Personen/-gruppe Wochentage Tageszeiten Bemerkungen 

 Abwart Mo-So 00:00-24:00 Passepartout auf Mann 

 Raumpflege Mo-Fr 05:00-10:00 Passepartout im 

Schlüsseldepot  

 Feuerwehr Mo-So 00:00-24:00 Passepartout in der 

Gebäudehülle 

Nutzungs- 

gruppe 1 

Professoren/-innen, 

Titularprofessoren/-

innen, Privat- und 

Universitätsdozierende, 

Gastdozierende, 

Assistierende, 

Doktorierende mit 

Arbeitsvertrag an der 

Uni Basel, admin. 

Mitarbeitende* mit Büro 

am Nadelberg 10 

Mo-So 00:00-24:00 Automatisch bis Ende 

Anstellung 

Nutzungs- 

gruppe 2 

Lehrbeauftragte,  

Gastforschende, 

Projektangestellte 

Mo-So 00:00-24:00 Auf Antrag bis Ende 

Anstellung/Auftrag 
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Nutzungs- 

gruppe 2 

Studierende und 

Doktorierende ohne 

Arbeitsvertrag an der 

Uni Basel** 

Mo-So 00:00-24:00 Auf jährlichen Antrag bis 

Ende Studium / Ende 

Doktorat 

Nutzungs-

gruppe 2 

Emeritae/-i Mo-So 00:00-24:00 Auf Antrag bis 

Semesterende 

 

* Inkl von der UB Hauptbibliothek angestelltes Bibliothekspersonal mit Arbeitsplatz am Nadelberg 10. 

 

** Studierende und Doktorierende der Theologischen Fakultät, des Zentrums für Jüdische Studien und 

des Fachbereichs Religionswissenschaft. 

 

 

3. 1 Schliessung des Gebäudes 

 
Kontrollgang durch Securitas 

Um ca. 22 Uhr macht ein Securitas-Mitarbeiter einen Kontrollgang durch das Gebäude Nadelberg 10. Die 

noch Anwesenden weisen sich mit der UNIcard aus. Angehörige der Nutzungsgruppe 1 und 2 dürfen im 

Gebäude verbleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basel, 13.02.2020, sli/sms 

 


